
TOP 8. Verordnung über die Auflassung von Teilflächen des öffentlichen Gutes, Gstnr. 810/16 

(Beratung und Beschlussfassung) 

 

Ab 01. Juli 2025 werden die Kundmachungen von Gemeindeverordnungen im Rechtsinformationssystem 

des Bundes (RIS) veröffentlicht. https://ris.bka.gv.at/  





























 

  


